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Tagesordnungspunkt 7 und 8: Synopse der Satzung der Siemens Healthineers AG 
Änderung von § 2, § 7 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4, § 8 Abs. 1 bis Abs. 4, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 5  

und § 12 Abs. 1 sowie Ergänzung eines neuen Absatzes 3 in § 10 der Satzung  

Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1)  Der Gegenstand des Unternehmens ist die 
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die 
auf den folgenden Arbeitsgebieten tätig 
sind: Die Entwicklung, die Herstellung, der 
Vertrieb, die Lieferung, die Installation und 
Wartung von medizinischen Geräten, 
Systemen und Lösungen aller Art sowie die 
Erforschung, die Entwicklung, die 
Herstellung, der Vertrieb, und die Lieferung 
und Wartungen von diagnostischen 
Erzeugnissen, einschließlich Systemen 
jeglicher Art. 

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist die 
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die 
auf den folgenden Arbeitsgebieten tätig 
sind: Die Erforschung, Entwicklung, die und 
Herstellung von, der Vertrieb und Handel 
mit, die Lieferung, die Installation, und, 
Wartung und der Einsatz von medizinischen 
Geräten, und Produkten, sowie Systemen 
und, Lösungen und Geschäftsmodellen aller 
Art sowie die Erforschung, die Entwicklung, 
die Herstellung, der Vertrieb, und die 
Lieferung und Wartungen von 
diagnostischen Erzeugnissen, im 
Zusammenhang mit diesem 

(1)  Der Gegenstand des Unternehmens ist die 
Erforschung, Entwicklung und Herstellung 
von, der Vertrieb und Handel mit, die 
Lieferung, Installation, Wartung und der 
Einsatz von medizinischen Geräten und 
Produkten, sowie Systemen, Lösungen und 
Geschäftsmodellen aller Art im 
Zusammenhang mit diesem 
Leistungsspektrum (einschließlich 
elektronischer Datenverarbeitung und -
übertragung, Software und selbstlernender 
Systeme), auch in angrenzenden 
Tätigkeitsbereichen, sowie die Erbringung 
von Leistungen im Zusammenhang mit dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Leistungsspektrum (einschließlich 
Systemen jeglicher Art.  elektronischer 
Datenverarbeitung und -übertragung, 
Software und selbstlernender Systeme), 
auch in angrenzenden Tätigkeitsbereichen, 
sowie die Erbringung von Leistungen im 
Zusammenhang mit dem Vorgenannten. 
Dies umfasst auch Geräte und Produkte, die 
aus medizinischen Technologien abgeleitet 
sind. Zudem ist die Gesellschaft berechtigt, 
alle Geschäfte vorzunehmen und alle 
Maßnahmen zu ergreifen, welche mit dem 
vorgenannten Leistungsspektrum 
zusammenhängen oder diesem unmittelbar 
oder mittelbar förderlich erscheinen. 

Vorgenannten. Dies umfasst auch Geräte 
und Produkte, die aus medizinischen 
Technologien abgeleitet sind. Zudem ist die 
Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte 
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu 
ergreifen, welche mit dem vorgenannten 
Leistungsspektrum zusammenhängen oder 
diesem unmittelbar oder mittelbar 
förderlich erscheinen. 

(2)  Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1 
bezeichneten Arbeitsgebieten auch selbst 
tätig werden. Sie ist zu allen Handlungen 
und Maßnahmen berechtigt und kann alle 
Geschäfte betreiben, die mit dem 
Gegenstand des Unternehmens 
zusammenhängen oder ihm unmittelbar 
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie 
kann auch andere Unternehmen im In- und 
Ausland gründen, erwerben und sich an 
ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen 
leiten oder sich auf die Verwaltung der 

(2)  Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1 
bezeichneten Arbeitsgebieten auch selbst 
tätig werden. Sie ist zu allen Handlungen 
und Maßnahmen berechtigt und kann alle 
Geschäfte betreiben, die mit dem 
Gegenstand des Unternehmens 
zusammenhängen oder ihm unmittelbar 
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie 
kann auch andere Unternehmen im In- und 
Ausland gründen, erwerben und sich an 
ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen 
leiten oder sich auf die Verwaltung der 

(2)  Die Gesellschaft kann ihren 
Unternehmensgegenstand unmittelbar 
oder durch Konzern- oder 
Beteiligungsgesellschaften (einschließlich 
Gemeinschaftsunternehmen) 
verwirklichen. Sie kann sich auf einen Teil 
der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten 
beschränken. Die Gesellschaft kann 
Beteiligungsgesellschaften gründen, 
Beteiligungen erwerben, strukturell 
verändern, unter einheitlicher Leitung 
zusammenfassen oder sich auf die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Beteiligung beschränken. Sie kann ihren 
Betrieb, auch von ihr gehaltene 
Beteiligungen, ganz oder teilweise durch 
verbundene Unternehmen führen lassen 
oder auf solche übertragen oder auslagern 
sowie Unternehmensverträge abschließen. 
Die Gesellschaft darf auch 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 
im In- und Ausland errichten. Sie kann ihre 
Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz 1 
bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken. 

Beteiligung beschränken. Sie kann ihren 
Betrieb, auch von ihr gehaltene 
Beteiligungen, ganz oder teilweise durch 
verbundene Unternehmen führen lassen 
oder auf solche übertragen oder auslagern 
sowie Unternehmensverträge abschließen. 
Die Gesellschaft darf auch 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 
im In- und Ausland errichten. Sie kann ihre 
Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz 1 
bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken. 

(2)  Die Gesellschaft kann ihren 
Unternehmensgegenstand unmittelbar 
oder durch Konzern- oder 
Beteiligungsgesellschaften (einschließlich 
Gemeinschaftsunternehmen) 
verwirklichen. Sie kann sich auf einen Teil 
der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten 
beschränken. Die Gesellschaft kann 
Beteiligungsgesellschaften gründen, 
Beteiligungen erwerben, strukturell 
verändern, unter einheitlicher Leitung 
zusammenfassen oder sich auf die 
Verwaltung der Beteiligung beschränken, 
Beteiligungen veräußern und ferner 

Verwaltung der Beteiligung beschränken, 
Beteiligungen veräußern und ferner 
Unternehmens- sowie 
Kooperationsverträge jeder Art abschließen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Unternehmens- sowie 
Kooperationsverträge jeder Art abschließen. 

IV. Aufsichtsrat 
§ 7 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

IV. Aufsichtsrat 
§ 7 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

IV. Aufsichtsrat 
§ 7 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus zehn (10) 
Mitgliedern.  

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig (20) 
Mitgliedern, und zwar aus zehn (10) 
Mitgliedern, die von der 
Hauptversammlung gewählt werden, und 
zehn (10) Mitgliedern, deren Wahl sich nach 
dem Mitbestimmungsgesetz richtet.  

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig (20) 
Mitgliedern, und zwar aus zehn (10) 
Mitgliedern, die von der 
Hauptversammlung gewählt werden, und 
zehn (10) Mitgliedern, deren Wahl sich nach 
dem Mitbestimmungsgesetz richtet.  

(3)  Die Hauptversammlung kann für die von ihr 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die 
in einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig 
ausscheidender oder durch 
Wahlanfechtung fortgefallener 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle 
des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt 
sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, 
in der eine Ersatzwahl nach vorstehendem § 
7 Abs. 2 stattfindet, spätestens jedoch mit 
Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge 
einer Ersatzwahl ausgeschiedene 

(3)  Die Hauptversammlung kann für die von ihr 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die 
in einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig 
ausscheidender oder durch 
Wahlanfechtung fortgefallener 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle 
des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt 
sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, 
in der eine Ersatzwahl nach vorstehendem 
§ 7 Abs. 2 stattfindet, spätestens jedoch mit 
Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge 
einer Ersatzwahl ausgeschiedene 

(3)  Die Hauptversammlung kann für die von ihr 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die 
in einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig 
ausscheidender oder durch 
Wahlanfechtung fortgefallener 
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle 
des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt 
sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, 
in der eine Ersatzwahl nach vorstehendem 
§ 7 Abs. 2 stattfindet, spätestens jedoch mit 
Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge 
einer Ersatzwahl ausgeschiedene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Ersatzmitglied für mehrere 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, 
lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder 
auf.  

Ersatzmitglied für mehrere 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, 
lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder 
auf. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz. 

Ersatzmitglied für mehrere 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, 
lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder 
auf. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz.  

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und 
Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 
Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter – mit einer Frist von 
vier Wochen niederlegen. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der 
Niederlegung durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, sein 
Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder 
auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und 
Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 
Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, 
seinem dem Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 – mit einer Frist von vier Wochen 
niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende – 
oder, im Falle der Niederlegung durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, sein 
Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 – kann 
die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung 
der Frist verzichten. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und 
Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 
Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, 
dem Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 – 
mit einer Frist von vier Wochen niederlegen. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende – oder, im 
Falle der Niederlegung durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden, sein 
Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 – kann 
die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung 
der Frist verzichten. 

IV. Aufsichtsrat 
§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

IV. Aufsichtsrat 
§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

IV. Aufsichtsrat 
§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Die Wahl soll im Anschluss an die 

(1)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach 
Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(1)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach 
Maßgabe des Mitbestimmungsgesetzes 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Hauptversammlung, in der die von der 
Hauptversammlung zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt 
worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung 
bedarf es keiner besonderen Einladung.  

Er kann außerdem einen weiteren 
Stellvertreter wählen. Die Wahl soll im 
Anschluss an die Hauptversammlung, in der 
die von der Hauptversammlung zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu 
gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser 
Sitzung bedarf es keiner besonderen 
Einladung. 

Er kann außerdem einen weiteren 
Stellvertreter wählen. Die Wahl soll im 
Anschluss an die Hauptversammlung, in der 
die von der Hauptversammlung zu 
wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu 
gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser 
Sitzung bedarf es keiner besonderen 
Einladung. 

(2)  Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt 
wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des 
Aufsichtsrats.  

(2)  Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters seiner(-s) Stellvertreter(-s) 
entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine 
kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer 
Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 

(2)  Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner(-
s) Stellvertreter(-s) entspricht, soweit nicht 
bei der Wahl eine kürzere Amtszeit 
bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder 
des Aufsichtsrats.  

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, 
ist unverzüglich eine Neuwahl für ihn 
vorzunehmen. Ein Widerruf der Wahl des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ist 
nur aus wichtigem Grund zulässig. Als 
wichtiger Grund gilt auch, wenn der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter auf die 
Dauer verhindert ist, sein Amt zu versehen.  

(3)  Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 
vorzeitig aus diesem Amt aus, ist 
unverzüglich eine Neuwahl für ihn diese 
Position vorzunehmen. Ein Widerruf der 
Wahl des Vorsitzenden oder seines 
Stellvertreters seiner(-s) Stellvertreter(-s) ist 
nur aus wichtigem Grund zulässig. Als 
wichtiger Grund gilt auch, wenn der 
Vorsitzende oder sein einer seiner 
Stellvertreter auf die Dauer verhindert ist, 
sein Amt zu versehen. auszuüben. Für den 
Widerruf der Wahl des Vorsitzenden und des 

(3)  Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 
vorzeitig aus diesem Amt aus, ist 
unverzüglich eine Neuwahl für diese 
Position vorzunehmen. Ein Widerruf der 
Wahl des Vorsitzenden oder seiner(-s) 
Stellvertreter(-s) ist nur aus wichtigem 
Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt 
auch, wenn der Vorsitzende oder einer 
seiner Stellvertreter auf Dauer verhindert 
ist, sein Amt auszuüben. Für den Widerruf 
der Wahl des Vorsitzenden und des 
Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 gelten 
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Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 gelten 
die Bestimmungen des 
Mitbestimmungsgesetzes über ihre Wahl 
entsprechend. 

die Bestimmungen des 
Mitbestimmungsgesetzes über ihre Wahl 
entsprechend. 

(4) Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in 
allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung 
handelt, die gleichen Rechte wie der 
Vorsitzende, jedoch mit Ausnahme des dem 
Vorsitzenden nach dieser Satzung oder der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
zustehenden Stichentscheids. 

(4)  Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in 
allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung 
handelt, die gleichen Rechte wie der 
Vorsitzende, jedoch mit Ausnahme des der 
dem Vorsitzenden nach dem 
Mitbestimmungsgesetz oder dieser Satzung 
oder der Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats zustehenden Stichentscheids 
Zweitstimme. 

(4)  Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in 
allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung 
handelt, die gleichen Rechte wie der 
Vorsitzende, jedoch mit Ausnahme der dem 
Vorsitzenden nach dem 
Mitbestimmungsgesetz oder dieser Satzung 
zustehenden Zweitstimme.  

IV. Aufsichtsrat 
§ 10 Geschäftsordnung, Delegation, 
Ausschüsse 

IV. Aufsichtsrat 
§ 10 Geschäftsordnung, Delegation, 
Ausschüsse 

IV. Aufsichtsrat 
§ 10 Geschäftsordnung, Delegation, 
Ausschüsse 

(2)  Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse 
bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung 
es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm 
obliegende Aufgaben, 
Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf 
seinen Vorsitzenden, einzelne seiner 
Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete 
Ausschüsse übertragen. Gehört der 

(2)  Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse 
bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung 
es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm 
obliegende Aufgaben, 
Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf 
seinen Vorsitzenden, einzelne seiner 
Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete 
Ausschüsse übertragen. Gehört der 

(2)  Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse 
bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung 
es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm 
obliegende Aufgaben, 
Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf 
seinen Vorsitzenden, einzelne seiner 
Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete 
Ausschüsse übertragen. Gehört der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Änderung (markiert) Vorgeschlagene Änderung (clean) 

Aufsichtsratsvorsitzende einem Ausschuss 
an und ergibt eine Abstimmung im 
Ausschuss Stimmengleichheit, so gibt seine 
Stimme bei einer erneuten Abstimmung, 
wenn auch diese Stimmengleichheit ergibt, 
den Ausschlag (Stichentscheid); ist der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht Mitglied 
eines Ausschusses, so steht in einem 
solchen Fall dem Ausschussvorsitzenden ein 
Stichentscheid zu.   

Aufsichtsratsvorsitzende einem Ausschuss 
an und ergibt eine Abstimmung im 
Ausschuss Stimmengleichheit, so gibt seine 
Stimme hat er bei einer erneuten 
Abstimmung über denselben Gegenstand, 
wenn auch diese sie Stimmengleichheit 
ergibt, den Ausschlag (Stichentscheid); zwei 
Stimmen; ist der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats Aufsichtsratsvorsitzende nicht 
Mitglied eines Ausschusses, so steht in 
einem solchen Fall dem 
Ausschussvorsitzenden ein Stichentscheid 
eine zweite Stimme zu. 

Aufsichtsratsvorsitzende einem Ausschuss 
an und ergibt eine Abstimmung im 
Ausschuss Stimmengleichheit, so hat er bei 
einer erneuten Abstimmung über 
denselben Gegenstand, wenn auch sie 
Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen; 
ist der Aufsichtsratsvorsitzende nicht 
Mitglied eines Ausschusses, so steht in 
einem solchen Fall dem 
Ausschussvorsitzenden eine zweite Stimme 
zu.  

 (3)  In jedem Fall bildet der Aufsichtsrat 
unmittelbar nach der Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines 
Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 den 
nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz zu 
bildenden Ausschuss, dem der 
Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter 
nach § 8 Abs. 1 Satz 1 sowie je ein von den 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 
und von den Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewähltes Mitglied 
angehören. Dieser Ausschuss nimmt die in 

(3)  In jedem Fall bildet der Aufsichtsrat 
unmittelbar nach der Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines 
Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 den 
nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz zu 
bildenden Ausschuss, dem der 
Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter 
nach § 8 Abs. 1 Satz 1 sowie je ein von den 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 
und von den Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gewähltes Mitglied 
angehören. Dieser Ausschuss nimmt die in 
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§ 31 Abs. 3 Satz 1 Mitbestimmungsgesetz 
bezeichnete Aufgabe wahr. 

§ 31 Abs. 3 Satz 1 Mitbestimmungsgesetz 
bezeichnete Aufgabe wahr. 

IV. Aufsichtsrat 
§ 11 Sitzungen und Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats 

IV. Aufsichtsrat 
§ 11 Sitzungen und Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats 

IV. Aufsichtsrat 
§ 11 Sitzungen und Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats 

(5)  Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend 
etwas anderes bestimmt. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne 
nicht als abgegebene Stimmen. Im Falle der 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei erneuter 
Abstimmung, wenn auch diese 
Stimmengleichheit ergibt, den Ausschlag 
(Stichentscheid).  

 

(5)  Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend 
etwas anderes bestimmt. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne 
nicht als abgegebene Stimmen. Im Falle der 
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats, so hat bei 
erneuter einer erneuten Abstimmung über 
denselben Gegenstand, wenn auch diese sie 
Stimmengleichheit ergibt, den Ausschlag 
(Stichentscheid). der 
Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 
§ 108 Abs. 3 Aktiengesetz ist auch auf die 
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. 

(5)  Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend 
etwas anderes bestimmt. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne 
nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand, wenn auch sie 
Stimmengleichheit ergibt, der 
Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. 
§ 108 Abs. 3 Aktiengesetz ist auch auf die 
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. 

IV. Aufsichtsrat 
§ 12 Vergütung 

IV. Aufsichtsrat 
§ 12 Vergütung 

IV. Aufsichtsrat 
§ 12 Vergütung 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
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Grundvergütung von EUR 130.000. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung von EUR 250.000 und der 
stellvertretende Vorsitzende von 
EUR 145.000. Für die Tätigkeit in den 
Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten 
jeweils zusätzlich für jedes volle 
Geschäftsjahr 

Grundvergütung von EUR 130.000. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats 
Aufsichtsratsvorsitzende erhält für jedes 
volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung von EUR 250.000 und der 
bzw. die stellvertretende(n) Vorsitzende(n) 
jeweils von EUR 145.000. Für die Tätigkeit 
in den Ausschüssen des Aufsichtsrats 
erhalten jeweils zusätzlich für jedes volle 
Geschäftsjahr 

Grundvergütung von EUR 130.000. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende erhält für jedes 
volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung von EUR 250.000 und der 
bzw. die stellvertretende(n) Vorsitzende(n) 
jeweils von EUR 145.000. Für die Tätigkeit 
in den Ausschüssen des Aufsichtsrats 
erhalten jeweils zusätzlich für jedes volle 
Geschäftsjahr 

(a) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
EUR 120.000, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses EUR 60.000;  

(a) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
EUR 120.000, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses EUR 60.000;  

(a) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
EUR 120.000, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses EUR 60.000;  

(b) die Vorsitzenden des Präsidiums, des 
Strategie-, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsausschusses und für den 
Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Vergütungsausschuss bildet, des 
Vergütungsausschusses jeweils 
EUR 70.000, jedes andere Mitglied dieser 
Ausschüsse jeweils EUR 35.000 pro 
Ausschuss, dem es angehört; 

(b) die Vorsitzenden des Präsidiums, des 
Strategie-, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsausschusses und für den 
Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Vergütungsausschuss bildet, des 
Vergütungsausschusses jeweils 
EUR 70.000, jedes andere Mitglied dieser 
Ausschüsse jeweils EUR 35.000 pro 
Ausschuss, dem es angehört;  

(b) die Vorsitzenden des Präsidiums, des 
Strategie-, Innovations- und 
Nachhaltigkeitsausschusses und für den 
Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Vergütungsausschuss bildet, des 
Vergütungsausschusses jeweils 
EUR 70.000, jedes andere Mitglied dieser 
Ausschüsse jeweils EUR 35.000 pro 
Ausschuss, dem es angehört;  

(c) für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Ausschuss für Geschäfte mit 
nahestehenden Personen bildet, der 
Vorsitzende des Ausschusses für Geschäfte 

(c) für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Ausschuss für Geschäfte mit 
nahestehenden Personen bildet, der 
Vorsitzende des Ausschusses für Geschäfte 

(c) für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Ausschuss für Geschäfte mit 
nahestehenden Personen bildet, der 
Vorsitzende des Ausschusses für Geschäfte 
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mit nahestehenden Personen EUR 20.000, 
jedes andere Mitglied EUR 10.000, und für 
den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Nominierungsausschuss bildet, der 
Vorsitzende des Nominierungsausschusses 
EUR 30.000, jedes andere Mitglied 
EUR 15.000. Die Vergütung ist für 
Geschäftsjahre zahlbar, in denen diese 
Ausschüsse nicht jeweils zu mindestens 
einer Sitzung zusammengekommen sind 
oder mindestens einen Beschluss gefasst 
haben, einschließlich Sitzungen und 
Beschlussfassungen in den in § 11 Abs. 3 
und Abs. 4 dieser Satzung genannten 
Formen, jeweils nur zur Hälfte zahlbar. 

mit nahestehenden Personen EUR 20.000, 
jedes andere Mitglied EUR 10.000, und für 
den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Nominierungsausschuss bildet, der 
Vorsitzende des Nominierungsausschusses 
EUR 30.000, jedes andere Mitglied 
EUR 15.000. Die Vergütung ist für 
Geschäftsjahre zahlbar, in denen diese 
Ausschüsse nicht jeweils zu mindestens 
einer Sitzung zusammengekommen sind 
oder mindestens einen Beschluss gefasst 
haben, einschließlich Sitzungen und 
Beschlussfassungen in den in § 11 Abs. 3 
und Abs. 4 dieser Satzung genannten 
Formen, jeweils nur zur Hälfte zahlbar. 

mit nahestehenden Personen EUR 20.000, 
jedes andere Mitglied EUR 10.000, und für 
den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 
Nominierungsausschuss bildet, der 
Vorsitzende des Nominierungsausschusses 
EUR 30.000, jedes andere Mitglied 
EUR 15.000. Die Vergütung ist für 
Geschäftsjahre, in denen diese Ausschüsse 
nicht jeweils zu mindestens einer Sitzung 
zusammengekommen sind oder 
mindestens einen Beschluss gefasst haben, 
einschließlich Sitzungen und 
Beschlussfassungen in den in § 11 Abs. 3 
und Abs. 4 dieser Satzung genannten 
Formen, jeweils nur zur Hälfte zahlbar. 

*** 


